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Amtlicher Teil.

Gelsetze; Perordnungen der Reichsbehörden; Verträge.

Beschluß des Bundesrats, betreffend die Sisal-Agaven-Gesellschaft in Düsseldorf.
Vom 11. Mai 1905.

In Gemäßheit des § 11 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 818) wird nach-
stehendes zur öffentlichen Kenntnis gebracht:

„Der Bundesrat hat unter dem 11. Mai 1905 beschlossen, derSisal-Agaven-Gesellschaft mit dem
Sitze in Düsseldorf auf Grund ihrer vom Reichskanzler genehmigten Satzungen die Fähigkeit beizulegen,
unter ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken zu er-
werben, Verbindlichkeiten elnzugehen, vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden“.

Satzungen der Sisal-Agaven-Gesellschaft.
I. Allgemeine Bestimmungen. 6

§ 1. Auf Grund des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) wird unter der Firma
„Sisal-Agaven-Gesellschaft“

eine Kolontalgesellshaft errichtet, welche ihren Sitz und ordentlichen Gerichtsstand in Düsseldorf hat.Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
§ 2. Zweck der Gesellschaft ist die Anlage, Übernahme und der Betrieb von Plantagen und

gewerblichen Unternehmungen in Deutsch-Ostafrika. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle zur Erreichung ihrer
Ziele zweckdienlichen Geschäfte abzuschließen und zu betreiben.

§ 3. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen im Inland und Ausland zu begründen.


